
In der Senatssitzung am 12. März 2024 beschlossene Fassung 

 

Der Senator für Kultur 
28.02.2024 

L 17 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 12.03.2024 

„Wie erkennbar ist Kunst im öffentlichen Raum?“ 
(Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft)  

A. Problem 

Die Fraktion der FDP hat für die Fragestunde der Bürgerschaft (Land) folgende 
Anfrage an den Senat gestellt: 

1. Inwieweit sind Objektinformationen am Standort eines Kunstwerks Bestandteil 
des Konzeptes für Kunst im öffentlichen Raum?  

2. Welche Stelle ist für die Gestaltung und das Verfassen von Objektinformationen 
zuständig, wer entscheidet über die Angemessenheit der Informationen bzw. 
wie ist das konkrete Genehmigungsverfahren? 

3. Wie bewertet der Senat sein Verfahren, um bei Kunst im öffentlichen Raum 
Beschädigungen oder Beeinträchtigungen des Standorts oder der Wirkung von 
Kunstwerken zu erkennen und zeitnah zu reagieren, und inwiefern wird 
Potential zur Verbesserung dieser Routine gesehen? 

 

B. Lösung 

Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen: 
 
Zu 1:  
Die Vermittlung von Informationen über aufgestellte Kunstwerke sind im Konzept von 
Kunst im öffentlichen Raum essentiell. Beschilderungen stellen dabei eine wesentliche 
Form der Kommunikation mit dem Betrachter dar, für den sich oft die Begegnung mit 
Kunst erst vervollständigt, wenn Angaben zum Werk miteinbezogen werden können.  
Grundsätzlich wird bei jedem Kunstwerk der Name der Künstlerin bzw. des Künstlers, 
Werktitel und Entstehungsjahr angegeben, in vielen Fällen werden des Weiteren 
Auskünfte zu Technik, Eigentümer und Stifter gegeben. Seit 2008 wird via QR-Code 
zusätzlich auf die Webseite „Kunst im öffentlichen Raum“ hingewiesen, die 
tiefergehendes Wissen über einzelne Werke und Künstler sowie Allgemeines zum 
Programm bereitstellt. Darüber hinaus bieten an ausgewählten Stationen die 
sogenannten „LauschOrte“ die Möglichkeit, über einen QR-Code eine literarisch-
musikalische Einführung zum Werk zu hören. 
  



 

 

Zu 2:  
Die Zuständigkeit für Kunst im öffentlichen Raum liegt beim Senator für Kultur. Dabei 
wird er kunstfachlich vom Landesbeirat für Kunst im öffentlichen Raum beraten, der 
hinsichtlich Standort, Höhe der finanziellen Mittel, Art des künstlerischen Wettbewerbs 
sowie Zusammensetzung der Jurys Empfehlungen ausspricht. Gestaltung und 
Verfassen von Objektinformationen liegen bei Kunstwerken ohne übergeordnete 
politischer Bedeutung in der Verantwortung des Senators für Kultur und werden mit 
Blick auf den Standort des Kunstwerkes und in Absprache mit den ausführenden 
Künstlerinnen und Künstlern verfasst und vor Ort unter Einbeziehung ggf. zuständiger 
Stellen wie z.B. dem ASV angebracht. Besteht, wie oftmals bei Mahnmalen und 
Erinnerungsorten der Fall, ein über die Kunstfachlichkeit hinausgehender politischer 
Kontext, bedarf es einer abgestimmten politischen Entscheidung über die 
Objektinformationen, da damit eine Stellungnahme Bremens und nicht des 
Kulturressorts zum Erinnerungsgegenstand verbunden ist. 
 
Zu 3:  
In Bremen prägen über 650 Kunstwerke im öffentlichen Raum das Stadtbild. Eine 
flächendeckende ununterbrochene Überwachung ist nicht möglich. Neben 
stichprobenartigen Kontrollen, die das Kulturressort durchführt, werden Schäden an 
den Kunstwerken im öffentlichen Raum vor allem von Ortsämtern und engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern gemeldet. Daneben sind es oft die ausführenden 
Künstlerinnen und Künstler selbst, deren Augenmerk in besonderer Weise auf dem 
Zustand ihrer Kunstwerke liegt, und die Veränderungen dem Kulturressort melden, 
sodass ein schnelles Handeln möglich wird. Darüber hinaus gibt es in einzelnen 
Stadtteilen Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, die Interesse bekundet haben, 
sich im Rahmen einer Patenschaft für Kunstwerke im öffentlichen Raum zu engagieren 
und diese durch ein wachsames Auge und regelmäßige Kontrollbesuche zu schützen. 
Die Routinen sind insoweit hinreichend, aufgrund der erheblichen Zunahme von 
Vandalismus in den letzten Jahren sind die Ressourcen personell und finanziell jedoch 
zu gering, um alle Probleme in der gewünschten Kürze der Zeit beseitigen zu können. 

C. Alternativen 

Werden nicht vorgeschlagen. 

D. Finanzielle/ Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Genderprüfung 

Aus der Beantwortung der Anfrage ergeben sich unmittelbar keine finanziellen oder 
personalwirtschaftlichen Auswirkungen. Grundsätzlich stehen die Kunstwerke im 
öffentlichen Raum inkl. der Objektinformationen allen zur Verfügung. Je nach Objekt, 
kann es genderrelvante Auswirkungen gerade auch der Objektinformationen geben, 
die bei der Vertextlichung beachtet werden. 

E. Beteiligung / Abstimmung 

Nicht erforderlich 
  



 

 

F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

Geeignet nach Beschlussfassung im Senat. Einer Veröffentlichung über das 
zentrale elektronische Informationsregister steht nichts entgegen. 

G. Beschluss 

Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage des Senators für Kultur vom 28.02.2024 
einer mündlichen Antwort auf die Anfrage der Fraktion der FDP in der Fragestunde der 
Bremischen Bürgerschaft zu.  
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